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Der Bekanntheitsgrad von Dienstaufsichtsbeschwerden steht 
in einem deutlichen Widerspruch zu der Beachtung, die die-
ser nicht förmliche Rechtsbehelf im Schrifttum hat. Hat der 
alte Satz, dass Dienstaufsichtsbeschwerden „form-, frist- und 
fruchtlos“ seien heute noch seine Berechtigung oder ist in dem 
Umgang von Bürger und Obrigkeit ein Wandel eingetreten? 
Dieser Frage und der Frage nach der inhaltlichen Substanz ei-
nes Bescheides über eine ablehnende Dienstaufsichtsbeschwer-
de geht der folgende Beitrag nach.

I. Vorwort

Dienstaufsichtsbeschwerden gehören zu einem der Rechts-
institute, die in der Bevölkerung einen vergleichsweise hohen 
Bekanntheitsgrad haben. Dazu beigetragen haben nicht nur das 
seit den 1968er Jahren gewandelte Kommunikationsverhalten 
zwischen Bürger und Stellen der Verwaltung, sondern auch die 
Medien und hier in erster Linie die vielfältigen Informations-
möglichkeiten, die das Internet bietet. Vor diesem Hintergrund 
ist es erstaunlich, wie wenig Beachtung die einschlägige Li-
teratur und Rechtsprechung der Dienstaufsichtsbeschwerde 
schenken. Im Jahr 1950 erschien ein Band 1, der sich mit der 
Dienstaufsichtsbeschwerde befasst und in dessen Vorwort be-
reits beklagt wird, dass es kaum ein Gebiet des öffentlichen 
Rechts gäbe, das so vernachlässigt werde. 2 Bei dieser Feststel-
lung sollte man allerdings hinzufügen, dass Dienstaufsichtsbe-
schwerden trotz des gestiegenen Selbstbewusstseins der Bürger 
gegenüber der Verwaltung nach wie vor keinen sonderlich „gu-
ten Ruf“ genießen. Immer noch wird an den seit Generationen 
von Juristen überlieferten Satz erinnert, dass sich Dienstauf-
sichtsbeschwerden durch die „drei F“ auszeichnen würden: sie 
seien „form-, frist- und fruchtlos“. 3 Die nachfolgenden Aus-
führungen sollen verdeutlichen, dass dieses heute nicht mehr 
zutrifft, und der Frage nachgehen, ob die mit einer Dienst-
aufsichtsbeschwerde angegangene Stelle eine ablehnende Be-
schwerdebescheidung mit einer für den Beschwerdeführer 
nachvollziehbaren, einschlägigen Begründung zu versehen hat.

II. Meinungsstand zur Frage einer Begründungs
verpflichtung der angegangenen Stelle

Die Antwort auf die Frage einer eventuellen Begründungsver-
pflichtung in einem ablehnenden Bescheid über eine Dienstauf-
sichtsbeschwerde ist neben der kaum behandelten Frage, ob für 
die Erhebung einer Dienstaufsichtsbeschwerde eine Antrags-
befugnis erforderlich ist 4, die Kernproblematik bei Eingaben 
an das Parlament oder die zuständigen Stellen im Sinne des 
Art. 17 GG.

1. Rechtsgrundlage der nicht förmlichen Rechts
behelfe

Ausgangspunkt der Überlegung ist zunächst die Erkenntnis, 
dass die nicht förmlichen Rechtsbehelfe – „Parlamentspeti-
tion“ an die Volksvertretung und „Verwaltungspetition“ an eine 

Stelle der Exekutive, Dienstaufsichtsbeschwerden und Ge-
genvorstellung sowie Beamtenbeschwerden (Beamteneingabe 
oder „Dienstpetition“ und Remonstration) 5 – auf Art. 17 GG 
zurückzuführen sind nach dem jedermann das Recht hat, sich 
einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten 
und Beschwerden an die Volksvertretung oder die zuständigen 
Stellen zu wenden. Art. 17 GG wird auch als „Quellrecht“ aller 
nicht förmlichen Rechtsbehelfe bezeichnet. 6 

Das Eingaberecht hat eine lange Geschichte zurückreichend 
in die Antike. Bereits in dieser Zeit konnte sich der Einzel-
ne in Form einer „Supplication“ mit Bitten (supplicina) und 
Beschwerden (gravamina) an die Herrscher wenden und sein 
Anliegen außerhalb des Rechtsweges vortragen. Er befand 
sich allerdings in der Position eines Bittstellers wie das Wort 
supplicium („flehentliche Bitte“) besagt. Schon in der Antike 
bildete sich eine Art Eingabewesen heraus, das im Mittelalter 
weiter reglementiert wurde, wenn auch der Einzelne immer ein 
Bittsteller mit Hoffnung auf einen fürstlichen Gnadenakt blieb. 
Erst in der Neuzeit und mit dem Entstehen des Verfassungs-
staates begann eine Entwicklung, die mit dem Petitionsrecht als 
subjektivem Recht des Einzelnen später ihren Abschluss fand.

Ihre Wurzeln hat die Dienstaufsichtsbeschwerde nach der Über-
windung der ständischen Beschränkungen des Petitionsrechts 
im Art. 32 Preußische Verfassungsurkunde von 1850 7, nach  
dem sich erstmals jedermann ungehindert an die Volksvertre-
tungen bzw. Kammern wenden konnte, mit der Formulierung 
der Begriffe: „Bitten und Beschwerden“. Vor dem Hintergrund, 
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für die Praxis.
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